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Fachpraktiker/in für Zerspanungsmechanik 
Regelung vom 12/2013 

 
Abschlussprüfung 
Die Abschlussprüfung besteht aus den beiden zeitlich auseinanderfallenden Teilen 1 und 2. 
Durch die Abschlussprüfung ist festzustellen, ob der Prüfling die berufliche 
Handlungsfähigkeit erworben hat. In der Abschlussprüfung soll der Prüfling nachweisen, 
dass er die dafür erforderlichen beruflichen Fertigkeiten beherrscht, die notwendigen 
beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt und mit dem im Berufsschulunterricht zu 
vermittelnden, für die Berufsausbildung wesentlichen Lehrstoff vertraut ist. Die 
Ausbildungsregelung ist zugrunde zu legen. Bei der Ermittlung des Gesamtergebnisses wird 
Teil 1 mit 30 Prozent, Teil 2 mit 70 Prozent gewichtet. 
 
Abschlussprüfung Teil 1 
Zur Ermittlung der beruflichen Handlungsfähigkeit ist Teil 1 der gestreckten 
Abschlussprüfung durchzuführen. Er soll vor dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres 
stattfinden. Der Teil 1 der gestreckten Abschlussprüfung erstreckt sich auf die in der Anlage 
der Ausbildungsregelung für die ersten 18 Ausbildungsmonate aufgeführten Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten sowie auf den im Berufsschulunterricht entsprechend dem 
Rahmenplan zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist. 
 
In der komplexen Arbeitsaufgabe soll der Prüfling nachweisen, dass er technische 
Unterlagen auswerten, technische Parameter bestimmen, Arbeitsabläufe planen und 
bestimmen, Material und Werkzeug auswählen, Fertigungsverfahren auswählen, Bauteile 
durch manuelle und maschinelle Verfahren fertigen, Unfallverhütungsvorschriften anwenden 
und Umweltschutzbestimmungen beachten, die Sicherheit von Betriebsmittel beurteilen, 
Prüfverfahren und Prüfmittel auswählen und anwenden, Einsatzfähigkeit von Prüfmitteln 
feststellen, Arbeitsergebnisse dokumentieren und bewerten kann. Diese Anforderungen 
sollten durch Bearbeiten eines kombinierten Fertigungsauftrages aus den Bereichen Dreh- 
und Frästechnik nachgewiesen werden. 
 
Der Prüfling soll eine komplexe Arbeitsaufgabe durchführen, die situative Gesprächsphasen 
und schriftliche Aufgabenstellungen beinhaltet. Die Prüfungszeit beträgt höchstens acht 
Stunden, wobei die situativen Gesprächsphasen insgesamt höchstens zehn Minuten 
umfassen sollen. Die Aufgabenstellungen sollen einen zeitlichen Umfang von höchstens 90 
Minuten haben, die Ergebnisse sind aus vorgegebenen Lösungsvorschlägen auszuwählen.  
 
Abschlussprüfung Teil 2 
Zur Ermittlung der beruflichen Handlungsfähigkeit ist Teil 2 der gestreckten 
Abschlussprüfung durchzuführen Er erstreckt sich auf die in der Anlage der 
Ausbildungsregelung aufgeführten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie auf den 
im Berufsschulunterricht vermittelten Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung wesentlich 
ist. 
 
 
 
 
 

    Erläuterungen zum Prüfungsverfahren 
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Die Abschlussprüfung Teil 2 besteht aus vier Prüfungsbereichen: 
1. Arbeitsauftrag    
2. Auftragsplanung    (höchstens 60 Min.) 
3. Fertigungstechnik    (höchstens 90 Min.) 
4. Wirtschafts- und Sozialkunde  (höchstens 60 Min.) 

Die Prüfungsbereiche 2 bis 4 werden schriftlich geprüft.  
 
Schriftliche Prüfung 
Der Prüfling soll in den Prüfungsfächern Auftragsplanung, Fertigungstechnik sowie 
Wirtschafts- und Sozialkunde schriftlich geprüft werden.  
 
Praktische Prüfung 
Der Prüfling soll im Prüfungsbereich Arbeitsauftrag zeigen, dass er Informationen zur 
Auftragsabwicklung beschaffen, auswerten und nutzen, sicherheitsrelevante Vorgaben 
beachten, Arbeitsabläufe nach fertigungstechnischen Kriterien festlegen, einen Arbeitsplan 
Erstellen, Aufträge, insbesondere unter Berücksichtigung von Arbeitssicherheit, 
Umweltschutz und Terminvorgaben, durchführen, Arbeitsergebnisse und -durchführung 
bewerten und dokumentieren kann. Der Prüfling soll zum Nachweis der Anforderungen im 
Prüfungsbereich Arbeitsauftrag Fertigungsprozesse an Werkzeugmaschinen durchführen 
und überwachen; dabei ist das Einsatzgebiert zu berücksichtigen. Die Prüfungszeit beträgt 
12 Stunden; innerhalb dieser Zeit soll das Fachgespräch in höchstens mit 15 Minuten 
durchgeführt werden. Im Prüfungsbereich Arbeitsauftrag sind die Arbeitsaufgabe mit 85 
Prozent, und das Fachgespräch 15 Prozent zu gewichten. 
 
Gewichtung 
Der Prüfungsbereich komplexe Arbeitsaufgabe ist mit 30 Prozent, der Prüfungsbereich  
Arbeitsauftrag mit 40 Prozent, der Prüfungsbereich Auftragsplanung mit 10 Prozent, der  
Prüfungsbereich Fertigungsplanung mit 10 Prozent und der Prüfungsbereich Wirtschafts-  
und Sozialkunde mit 10 Prozent zu gewichten. 
 
Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Leistungen im Gesamtergebnis von Teil 1 
und Teil 2 mit mindestens ausreichend, im Ergebnis von Teil 2 der Abschlussprüfung mit 
mindestens ausreichend, in mindestens drei der Prüfungsbereiche von Teil 2 mit mindestens 
ausreichend und in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit ungenügend bewertet worden 
sind. 
 
Mündliche Ergänzungsprüfung 
Auf Antrag des ist die Prüfung in einem der schlechter als ausreichend bewerteten 
Prüfungsbereiche in denen Prüfungsleistungen mit eigener Anforderung und Gewichtung 
schriftlich zu erbringen sind, durch eine mündliche Prüfung von etwa 15 Minuten zu 
ergänzen, wenn diese für das Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben kann. Bei der 
Ermittlung des Ergebnisses für diesen Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das 
Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis von 2:1 zu gewichten. 
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Weitere Details 
Dem Prüfungsteilnehmer soll unmittelbar nach Feststellung des Gesamtergebnisses der 
Prüfung mitgeteilt werden, ob er die Prüfung „bestanden“ oder „nicht bestanden“ hat. 
Hierüber erhält der Prüfungsteilnehmer eine vom Vorsitz zu unterzeichnende Bescheinigung. 
Kann die Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht am Tag der letzten Prüfungsleistung 
getroffen werden, so hat der Prüfungsausschuss diese unverzüglich zu treffen und dem 
Prüfungsteilnehmer mitzuteilen. Die weiteren Unterlagen (Zeugnis, Ergebnismitteilung usw.) 
werden von der IHK zugesandt. 
 
 
Diese Erläuterungen fassen die Prüfungsregelungen aus der zurzeit gültigen 
Ausbildungsordnung zusammen. Sie ersetzen die Ausbildungsordnung nicht.  
 
 
- Änderungen vorbehalten - 
 
 
Notenspiegel: 
 

            100 – 92 Punkte = Note 1 =  sehr gut   unter 67 – 50 Punkte = Note 4 =  ausreichend 
     unter 92 – 81 Punkte = Note 2 =  gut    unter 50 – 30 Punkte = Note 5 =  mangelhaft 
     unter 81 – 67 Punkte = Note 3 =  befriedigend     unter 30 –   0 Punkte = Note 6 =  ungenügend 

 


